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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Ettmayer und Kollegen haben am 29. Juni 

1988 unter der Nr. 2393/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Dienstreisen von Personal vertretern gerichtet, die folgenden Wort­

laut hat: 

"1. Wer entscheidet liber die Notwendigkeit einer Dienstreise der vom Dienst 
gänzlich freigestellten Personal vertreter? 

2. Trifft diese Entscheidung der betreffende Personal vertreter oder das Per­
sona1vertretungsorgan im Sinne des § 22 Abs. 8 PVG?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Nach dem Wortlaut des § 29 Abs. 2 1it. a PVG hat der Bund die Kosten von 1n­

landsreisen der vom Dienst freigestellten Personalvertreter zu tragen, wenn 

diese Reisen für die ErfUllung ihrer Personalvertretungsaufgaben unbedingt 

erforderlich sind. Demnach stlinde die Entscheidung Uber die Notwendigkeit 

einer Dienstreise eines vom Dienst gänzlich freigestellten Personalvertreters 

diesem allein zu. Weitere Voraussetzungen fUr die Kostentragung durch den 

Bund, etwa ein Beschluß des Personalvertretungsorganes, dem der Personalver­

treter angehört, sind aus dieser Bestimmung jedenfalls nicht zu erkennen. 
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Nach § 29 Abs. 4 PVG sind aber auf die Zuerkennung der gemäß Abs. 2 zu vergU­

tenden Reisekosten die Bestimmungen der ReisegebUhrenvorschrift 1955 sinngem~ß 

anzuwenden. Hieraus ergi~t sich nach der geUbten Praxis, daß derartige In­

lands reisen dem nach der Behtlrdenorganisation zust~ndigen Vorgesetzten zur 

Genehmigung vorzulegen sind, der auch die Anweisungsbefugnis Uber die ihm fUr 

diesen Zweck zur VerfUgung gestellten finanziellen Mittel ausUbt. Weder die 

Organe der Personalvertretung noch die einzelnen Personalvertreter können dem­

nach von sich aus einen Kostenersatz verfUgen, da sie keine Finanzhoheit be­

sitzen und somit auch Uber keine finanziellen Mittel verfUgen. Die hier aufge­

zeigte Rechtsmeinung greift auch nicht in die grunds~tzliche Autonomie der 

Personalvertretung ein, weil diese dort ihre Grenzen haben muß, wo andere 

zwingende gesetzliche Vorschriften bestehen. 

Sofern man diese Rechtsauffassung nicht teilt, sind die Reisekosten gem~ß § 29 

Abs. 2 PVG jedenfalls vom Bund zu tragen; dies jedoch nur unter der Voraus­

setzung, daß die Dienstreise unbedingt erforderlich ist. In dem Fall, daß die 

Tragung der Kosten abgelehnt wird, ktlnnte der Personalvertreter gegen einen 

diesbezUglichen Bescheid letztlich Beschwerde bei den Gerichtshtifen des 

tiffentlichen Rechts erheben, wodurch eine gerichtliche ÜberprUfung des "unbe­

dingten Erfordernisses" in Abs. 2 1it. agewährleistet erscheint. 

Ich weise auch darauf hin, daß ein Beschluß nach § 22 Abs. 8 PVG, wie in der 

Anfrage angefUhrt, in diesem Zusammenhang Uberhaupt unzutreffend wäre, da der 

Dienststellenausschuß einem seiner Mitglieder mit einem solchen Beschluß die 

ErfUllung einzelner von ihm genau zu umschreibender Aufgaben Ubertragen kann. 

Es handelt sich hiebei somit um eine spezielle Delegierung eines Mitgliedes, 

fUr den Ausschuß t~tig zu werden. Außerdem sieht § 29 Abs. 2 lit. a PVG, an­

ders als Abs. 2 1it. c 1eg.cit., einen Beschluß des Dienststellenausschusses 

als Voraussetzung fUr die darin geregelten Inlandsreisen nicht vor. 

Zusammenfassend stelle ich fest, daß mit den derzeit geltenden Bestimmungen 

hinsichtlich der Dienstreisen der vom Dienst freigestellten Personalvertreter 

bisher voll das Auslangen gefunden werden konnte. 
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